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vorteile entstehen. Speziell die Ver-
meidung der im Beispiel genannten 
Kartellrechtsstrafe oder einer Aus-
listung bei einem Handelspartner auf-
grund eines optimierten Risikoma-
nagementsystems und damit z. B. 
einer Sicherstellung der geforderten 
Lieferfähigkeit dürften den großen Ge-
schäftswertbeitrag dieses Ansatzes 
verdeutlichen.

Fazit
Die nachhaltige Ausrichtung und Füh-
rung von Unternehmen bedarf einer 
ständigen Prüfung und Optimierung. 
Eine Risikoanalyse hilft, eine subjek-
tive Risikowahrnehmung – und damit 
einen „falschen“ Umgang mit Risiken 
– zu vermeiden. Isolierte, einfache An-
sätze im Rahmen eines Risikomanage-
ments können zwar Probleme, die 
bspw. vor dem Hintergrund einer Ver-
letzung der Regelkonformität entste-
hen, aufdecken, führen aber nicht 

wirklich zu dauerhaften – und damit 
nachhaltigen Lösungen. Integrierte 
Vorgehensweisen ziehen dagegen 
übergreifende Optionen mit ein und 
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harmonisieren die unterschiedlichen 
Maßnahmen zum nachhaltigen Wirt-
schaften. 

Lebensmittelwirtschaft und Öffentlichkeit 

Zum Umgang von Lebens-
mittelunternehmern mit NGOs
Von Dr. Carsten Oelrichs und Christian Cordes

Die Lebensmittelwirtschaft sieht sich meinungsstarken Interessenver-
tretern gegenüber. Einige di eser entziehen sich traditioneller Argumenta-
tion und beeinflussen die veröffentlichte Meinung mit kampagnenartiger 
Kommunikation. Lebensmittelunternehmer und ihre Marken werden 
nicht selten selbst Gegenstand medial gestützter Angriffe. Ein kluger 
Mix aus rechtlichen und kommunikativen Maßnahmen kann Risiken re-
duzieren. 

Der nachfolgende Teil I befasst sich 
generell mit dem Auftreten von Inte-
ressengruppen im Lebensmittelbe-
reich. In einem Folgebeitrag werden 
dann denkbare Strategien im Umgang 
mit NGOs vorgestellt. 

1. NGOs – eine kleine Typologi-
sierung
Der Begriff „NGO“ (non-governmen-
tal organization) hat sich – gerade 
auch in der öffentlichen Diskussion 
über Lebensmittel – in den letzten Jah-
ren fest im allgemeinen Bewusstsein 

verankert. Herkömmlich sind damit zi-
vilrechtliche Interessenverbände ge-
meint, die unabhängig von staatlichen 
Organen und der Wahrnehmung ho-
heitlicher Aufgaben, d. h. ohne Legiti-
mation durch ein öffentliches Mandat, 
in bestimmten Bereichen ohne Ge-
winnausrichtung tätig werden. Histo-
risch gesehen traten NGOs (wie z. B. 
das Rote Kreuz) zumeist im völker-
rechtlichen Kontext auf. Mit der De-
mokratisierung seit Ende des zweiten 
Weltkrieges erleben sie in Zahl und 
Ausrichtung eine dynamische Ent-
wicklung. So hat sich vor allem in den 
zurückliegenden 20 Jahren seit Weg-
fall des Ost-West-Konflikts der Ge-
genstand von NGOs weiter differen-
ziert – über das ursprüngliche 
politische Engagement bei Kernfragen 
des Umweltschutzes oder der sozialen 
Gerechtigkeit hinaus. Die Organisati-
onsformen sind dabei wie die Themen 
vielfältig. Wie aber sieht es mit den 
Motiven aus?



Seite 16
B. BEHR'S...VERLAG, Hamburg

FOOD & RECHT PRAXIS 04/12

Motivation transparent und sehr 
unterschiedlich

Aufschlussreich ist dabei zumeist 
ein Blick auf den Unternehmensge-
genstand und die in der Regel trans-
parenten Ziele. Bei zahlreichen 
Interessengruppen im Bereich der Le-
bensmittelwirtschaft handelt es sich 
um entschlossene Interessenvertreter 
mit der Zielsetzung, definierte Ent-
scheider in ihrem Handeln zu beein-
flussen. Vergleichsweise neu sind 
Gruppierungen, die sich im Bereich 
der Lebensmittelwirtschaft auf spezi-
fische Fragen der Herstellung und 
Kommerzialisierung fokussieren. „Es 
ist also nicht überall NGO drin, wo 
NGO drauf steht“ – zumindest nicht 
nach klassischer Definition. Daher sol-
len im Weiteren NGOs als staatsunab-
hängige Interessengruppen gesehen 
werden.
a)  Kooperation versus Konfronta-

tion
Holzschnittartig lassen sich in der 
deutschen Lebensmittelwirtschaft zwei 
Lager von Akteuren im vorgenannten 
Sinne ausmachen: Gruppierungen, die 
ihre Zielsetzung auch über ein gemein-
sames Interesse mit Dritten – so auch 
der Wirtschaft – verfolgen und Grup-
pen, die eher einen Alleinvertretungs-
anspruch für ihre Sache behaupten. 
Als Vertreter der ersten Gruppe mag 
der WWF stehen, der dazu über sich 
sagt: „Deshalb versucht der WWF, 
Unternehmen durch Gespräche und 
Partnerschaften positiv zu beeinflussen 
und durch anspruchsvolle inhaltliche 
Anforderungen herauszufordern“ 
(http://www.wwf.de/zusammenarbeit-
mit-unternehmen). Daraus ergibt sich 
im Einzelfall für Lebensmittelunter-
nehmen die interessante Option, 
Themen, die nicht zuallererst in der 
Expertise des Unternehmens liegen 
(z. B. Feststellung des CO2 Fußab-
drucks), gemeinsam und damit für 
Dritte mit hoher Glaubwürdigkeit 
anzugehen. 

Kooperation bei Organisationen 
wie Foodwatch die Ausnahme

Als Vertreter der zweiten Gruppe steht 
der gemeinnützige Verein foodwatch 
e.  V., der sich ausdrücklich hinsicht-
lich seiner Zielsetzung von Staat und 
Wirtschaft distanziert, indem er er-
klärt, dass „verbraucherfeindliche 
Praktiken der Lebensmittelindustrie 
entlarvt werden sollen“(http://food-
watch.de/ueber_uns/index_ger.html) 
und betont, dass „der Staat nicht nur 
bei der Anwendung und Durchsetzung 
bestehender Verbraucherschutzgesetze 
versagt, sondern auch bei der Gesetz-
gebung“. Kooperation ist hier die 
Ausnahme. Neben dem Gesetzgeber 
und der amtlichen Lebensmittelüber-
wachung müssen sich daher nicht nur 
einzelne Lebensmittelunternehmen, 
sondern sogar ganze Anbietersparten 
auf Kritik und mitunter medial ge-
stützte Angriffe einstellen.

Interessengruppen sind unterneh-
mensbezogen zu identifizieren

Aufgrund dieser „Lagereinteilung“ er-
gibt sich für die Lebensmittelwirtschaft 
insgesamt, aber auch für einzelne Un-
ternehmen die Notwendigkeit, die in 
ihrem Segment tätigen Interessengrup-
pen und deren „Business“ zu kennen, 
um beurteilen zu können, ob und wie 
eine Beziehung aufzunehmen und zu 
gestalten ist – nicht zuletzt auch als 
„Frühwarnsystem“ für Reputationsri-
siken. Dabei wird die Exponierung von 
Lebensmitteln in Form öffentlicher Er-
örterung unter Beteiligung Dritter nach 
Überzeugung der Autoren zukünftig 
weiter ansteigen. Zu diesem Trend trägt 
auch das Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) mit Förderprogram-
men wie z. B. „Mehr Klarheit und 
Wahrheit bei der Kennzeichnung und 
Aufmachung von Lebensmitteln“ bei, 
mit dem das gleichnamige Internetpor-
tal der Verbraucherzentralen unterstützt 
wird. 

b)  Profis mit Kompetenz und Mei-
nungsmacht

Die Interessengruppen, die mit ihrem 
Anliegen heute auf die öffentliche 
Bühne treten, sind überwiegend pro-
fessionell aufgestellt, agieren schnell, 
sind stark in der Meinungsmache und 
erfolgreich im Medienmanagement. 
Durch die vergleichsweise neuen 
Möglichkeiten, die sich aus der medi-
alen Online-Reichweite von Text, 
Bild, Grafik und Ton ergeben und zu-
künftig noch weiter entwickeln wer-
den, steht ein potenziell wirkungs-
voller Werkzeugkasten zur Mobili-
sierung zur Verfügung. Dabei ist es 
verblüffend, mit welch begrenzten 
Mitteln an Geld und Personal einige 
Interessengruppen eine Einflussnahme 
in Politik und den etablierten Medien 
erreichen. 
c)  Hilfestellung durch den deutschen 

Gesetzgeber
Erleichtert wird dies insbesondere 
auch durch die lebensmittelrechtliche 
Gesetzgebung der vergangenen Jahre. 
So hat gerade der deutsche Gesetzge-
ber über die erhebliche Ausweitung 
der lebensmittelrechtlichen Deklarati-
onspflichten hinaus in den letzten 
Jahren nicht nur eine Reihe von In-
formationsgesetzen (insb. das Ver-
braucherinformationsG, VIG) geschaf-
fen, sondern zuletzt auch die einzelnen 
Informationsgrundlagen (die des VIG 
mit Wirkung zum 1. September 2012) 
erheblich erweitert, obwohl offensicht-
lich ist, dass die gesetzlichen Möglich-
keiten zur Informationsbeschaffung 
kaum einmal durch einzelne interes-
sierte Verbraucher, sondern vor allem 
durch NGO´s genutzt werden. Hier-
durch wird die Informationsaufberei-
tung für die Interessenverbände nach-
haltig erleichtert. 

Ausweitung der Meldepflichten 
gibt NGOs Informationsvorsprung

Hinzu kamen in letzter Zeit eine Reihe 
zusätzlicher Meldepflichten der Le-
bensmittelunternehmer und Labore 
nach §§ 44 Abs. 4 und 4a sowie nach 
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§ 44 a LFGB und eine Ausweitung der 
öffentlichen Bekanntmachungen nach 
§ 40 Abs. 1 a LFGB, mit der den Inte-
ressenverbänden praktisch ein aufbe-
reiteter Datenpool zur Verfügung ge-
stellt wird. Dies geschieht weit über 
den im Unionsrecht vorgesehenen Re-
gelungsrahmen nach Art. 9 ff., 19 der 
europäischen BasisVO (EG) 178/2022 
hinaus in einem Umfang, der erheb-
liche Vorbehalte im Hinblick auf Ge-
meinschaftskonformität und Verfas-
sungsmäßigkeit aufwirft.

2. Campaigning und asymme-
trische Kommunikation im 
Konflikt

Das Mittel, mit dem die Interessenver-
bände ihre Ziele verfolgen und zu-
gleich ihre Existenz rechtfertigen, ist 
die Kampagne. Sogenanntes Cam-
paigning zielt auf Erlangung von 
Aufmerksamkeit, Mobilisierung und 
Beeinflussung. Erfolgreiche Interes-
sengruppen wählen Themen nach 
höchstem Mobilisierungspotenzial für 
ihre Zielgruppen aus und setzen im 
Folgenden Kampagnen generalstab-
mäßig um. Dies geschieht auch unter 
Einsatz von Mitteln, die Unternehmen 
und Verbänden einerseits, aber auch 
der amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung andererseits nicht in gleicher 
Weise zur Verfügung stehen wie z. B. 
der rechtlich zulässigen Schmähung, 
dem Angriff auf die Person oder der 
Ironie. Dabei ist der Schlagabtausch 
mit Einrichtungen der Wissenschaft, 
Verwaltung oder Verbänden die Aus-
nahme. Lohnendere Ziele sind be-
kannte Marken und Unternehmen und 
zunehmend ist der Fokus auch auf 
deren Spitzenpersonal gerichtet.

Häufig fehlt eine starke Gegen-
stimme

Die Qualität der Inhalte ist dabei meist 
kritisch zu bewerten, schon allein auf-
grund der Tatsache, dass Interessen-
gruppen ungern Auseinandersetzungen 
führen, die ausschließlich nüchternen 
rechtlichen Argumentationen folgen 
und damit wenig Platz für den „ideolo-

gischen“ Überbau lassen. Medial be-
trachtet kommt eine breite Palette von 
Instrumenten zum Einsatz – wie etwa 
das Mitglieder- und CEO-Massen-
Mailing und der Aufruf zum Multipli-
zieren der Inhalte, der Dialog in den 
neuen Medien und natürlich die klas-
sische Pressearbeit. Inhalte von Ver-
braucher-interesseneinrichtungen 
werden nach Aussagen selbst von 
Journalisten generell unkritischer 
übernommen. Häufig fehlt zudem 
schlicht eine starke Gegenstimme, die 
eine Gegenposition überhaupt erst auf-
baut und das breite Publikum einneh-
men kann. Interessengruppen sind 
ähnlich wie Unternehmen im Übrigen 
elementar darauf angewiesen, Unter-
stützer respektive „Kunden“ zu gewin-
nen. Zahlreiche von diesen vorge-
brachte Themen werden wiederum 
zum Gegenstand von Kampagnen der 
Interessengruppe. 

3. Die Reaktion des Lebensmittel-
unternehmers – kooperieren, 
aussitzen oder verteidigen?

Wie verhält man sich, wenn das eigene 
Unternehmen, das eigene Produkt oder 
die Produktkategorie Gegenstand öf-
fentlicher Auseinandersetzung mit Be-
teiligung von Interessengruppen wird? 
a)  Evaluierung von Handlungsmög-

lichkeiten
Auf Folgendes kommt es an: zunächst 
auf den vorliegenden Sachverhalt, die 
Stärke des Angriffs, die eigenen Mög-
lichkeiten und letztlich die Qualität 
Ihrer Vorbereitung. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass der öffentliche Konflikt 
zwischen Interessengruppe und Unter-
nehmen selten zu einem Austausch von 
Argumenten führt und viele Unterneh-
men dazu tendieren, dem Konflikt 
durch Nicht-Kommunikation auszu-
weichen. Bei einer schwachen Aus-
gangslage ist dies für das Unternehmen 
eine durchaus valide Option, um nicht 
weitere Anlässe zur Eskalation zu bie-
ten. Demgegenüber besteht das Risiko, 
dass sich gefährliche Halbwahrheiten 
oder auch falsche Eindrücke dauerhaft 
festsetzen. Grundsätzlich sollten 
falsche Tatsachenbehauptungen mit 

Relevanz für Marke, Produkt (Katego-
rie) und Unternehmen daher nicht im 
Raum stehen bleiben, sondern die Po-
sitionen sollten im Rahmen einer Risi-
koabwägung verteidigt werden. Hierzu 
bestehen Optionen, um vor allem zeit-
nah zu intervenieren und größere medi-
ale Erregung im Weiteren zu unterbin-
den (siehe Kasten). 

1. Presserechtliches Informations-
schreiben

2. Benachrichtigung von Zweitver-
wertern (google)

3. Abmahnungen
4. Einstweilige Verfügungsverfahren
5. Presserechtliche Gegendarstel-

lungen

b)  Schäden vorbeugen und be-
grenzen

Im Falle einer öffentlichen Auseinan-
dersetzung sind daher die eigenen 
Möglichkeiten realistisch einzuschät-
zen. Im Regelfall wird es nicht genü-
gen, erst nach einer Attacke Handlungs-
optionen auszuloten, zumal man vielen 
Anwürfen kaum mit juristischen Argu-
menten begegnen kann und Unterneh-
men und Verbände sich darauf einstel-
len sollten, sich nicht nur auf der Linie 
der Legalität, sondern auch auf der der 
Legitimität (z. B. bei der Anfeindung 
von Kinderwerbung) zu verteidigen. 
Die Antworten auf Angriffe sollten 
nach Möglichkeit nur noch aus der 
Schublade gezogen werden müssen, um 
die relevante Öffentlichkeit, bestehend 
aus Kunden, Mitarbeitern, lokalen und 
nationalen Medien effektiv ansprechen 
zu können. 

Selbst für Transparenz durch 
Information sorgen

Dabei sollte das Unternehmen eine To-
nalität finden, die nicht mit Schmä-
hungen gegenüber dem Angreifer ar-
beitet, sondern das Publikum 
insgesamt und dessen Bedürfnis nach 
Transparenz, Vertrauenswürdigkeit 
und im Einzelfall auch Empathie be-
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dient. Kopf aber auch Herz sind anzu-
sprechen. Im Konfliktfall gilt es nicht, 
die Interessengruppe zu befried(ig)en. 
Verbündete (zum Beispiel die Anhän-
ger der Marke in den Sozialen Netz-
werken Facebook und Google Plus) 
sind im Idealfall einzubeziehen – eine 
„Delegation“ des Falles an die eigene 
Interessenorganisation hingegen führt 
nicht zwangsläufig zu Entlastung wie 
weiter oben ausgeführt. 

Ausblick
Spontane Reaktionen auf Angriffe von 
Interessenverbänden versprechen im 
Regelfall allenfalls teilweise Erfolg. 
Effektiver ist im Regelfall eine solide 
Vorbereitung mit einem Mix aus recht-
lichen und kommunikativen Maßnah-
men. Prävention ist meist die bessere 
Verteidigung.
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Verbraucherleitbild

Wie viel „flüchtiger 
Verbraucher“ steckt schon 
in der LMIV? 
von Rochus Wallau und Nicola Conte-Salinas

Vor nicht allzu langer Zeit wurde die Frage formuliert, ob der sog. 
flüchtige Verbraucher, von dem man hoffen durfte, dass ihn die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs zu einer Episode der Rechts-
geschichte gemacht hatte, zurückkehrt. Es gibt deutliche Anzeichen 
dafür, dass der „flüchtige Verbraucher“ unvermindert populär gemacht 
werden soll. Und hat diese Figur nicht schon bereits prägend auf die 
künftig geltenden Vorgaben der Lebensmittelinformations-Verordnung 
Einfluss genommen? 

Die Figur des „flüchtigen Ver-
brauchers“ war lange Zeit be-
stimmend für die nationale 

Rechtsprechung der Wettbewerbsge-
richte, hatte dann allerdings vom Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH) das 
Etikett der Europarechtswidrigkeit 

verpasst bekommen – mit der Folge, 
dass die nationale Rechtsprechung 
umschwenken und fortan den Maß-
stab des sog. Durchschnittsverbrau-
chers bei der Frage zugrunde legen 
musste, wann die Aufmachung oder 
sonstige Bewerbung eines Ver-

brauchsgutes als „irreführend“ anzu-
sehen ist. 

Die „alte“ wettbewerbsrechtliche 
Rechtsprechung
Bekanntlich hatte die „alte“ nationale 
wettbewerbsrechtliche Rechtsprechung 
den „flüchtigen Verbraucher, der eine 
Werbeaussage oberflächlich und unkri-
tisch wahrnimmt“ als Leitbild gewählt. 
Unlängst hat Olaf Sosnitza (ZLR 2012, 
S. 258, 260) auf dem 25. Deutschen Le-
bensmittelrechtstag in Wiesbaden auf 
einige bemerkenswerte Entscheidungen 
aus dem Bereich der Verbrauchsgüter 
hingewiesen, die in Konsequenz dieser 
Betrachtungsweise ergangen sind: „Die 
Bezeichnung ‚Clinique‘ für kosme-
tische Mittel wurde potenziell für irre-
führend gehalten, weil die Verbraucher 
allein aufgrund dieser Bezeichnung 
dem Produkt möglicherweise medizi-
nische Wirkung beimessen könnten. 
Schließlich wurde auch die Bezeich-
nung ‚Lifting Creme‘ für ein Hautpfle-
gemittel als irreführend angesehen, da 
der Verkehr der Auffassung sein könnte, 


